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Ihr Auskunftsbegehren gem.Informationsfreiheitsgesetz

Thema: BSSIDs und Standorte von WLAN-Access-Points
hier: Bescheid über die Gewährung der Aktenauskunft und Erhebung
der Verwaltungsgebühr

UnserZeichen: F-RC 19/00372

Sc
mit EMail vom 03.06.2019 bitten Sie um Übermittlung von Informatio-
nen zu dem im Betreff genannten Thema,insbesonderebitten Sie um

Liste der WLAN-Access-Points des „BVG Wi-Fi“ inklusive der folgenden
Angaben:

> BSSID des Access-Points

> Standort des Access-Points (Bahnhof, sowie - wenn zutreffend -
Bahnsteig / Gleis)

Es ergeht nunmehrfolgender

Bescheid

1. Die Auskunft gem.Berliner Informationsfreiheitsgesetz wird

abgelehnt.

Es bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob es sich bei Ihrem Antrag
überhaupt um einen zulässigen Antrag nach dem Berliner Informations-
freiheitsgesetz (BInIFG) handelt. Das BinIFG soll interessierten Men-

schen die Möglichkeit eröffnen, sich über das Handeln der Verwaltung

zu informieren und in deren Akten Einsicht zu nehmen. Es ist vom Sinn
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und Zweck des Gesetzes nicht umfasst, das jedwede Informationen
abverlangt werden können. Vielmehr dient das Recht auf Informations-

zugang dazu, die Kontrolle und Transparenz der Staatstätigkeiten ei-
nerseits und dem Bürger die Teilnahme an der politischen Willensbil-
dung anderseits zu gewährleisten. Es ist nicht zu erkennen, dass Ihr

Antrag auch nur ansatzweise dazu dienen kann, die Gesetzesmotivati-

on gerecht zu werden.

Darüber hinaus ist der Antrag nach $ 7 BinIFG abzulehnen, denn es
handelt sich bei den abgefragten Informationen um ein Betriebs- und
Geschäftsgeheimnis der BVG, auch bestehen datenschutzrechtliche

Bedenken. Es bestehen einige denkbare technische Möglichkeiten, sich
die angefragten Informationen auf eine Weise zunutze zu machen,die
nicht im Interesse der BVG undihrer Kundenliegen.

Zudem hateine schlichte Internetrecherche ergeben, dass Sie auf dem
Gebiet der Verkehrstechnologien unterwegs und die Entwicklung be-

stimmter technologischer Innovationen Ihr Geschäft sind
Es gibt daher genügend An-

haltspunkte dafür, dass Sie ein rein privates bzw. geschäftliches Inte-
resse verfolgen undhierfür die Informationen anfordern.

2. Gebührenerhebung

Da Ihr Auskunftsanspruch abgelehnt wird, werden keine Gebühren er-
hoben. Die Entscheidung beruht auf $ 16 BInIFG i.V.m. & 6 Verwal-

tungsgebührenordnung (VGebO) iVm Ziffer 1004 vom 24. November
2009 (GVBl, S. 707, 894), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendie in diesem Bescheid enthaltene Entscheidung über den An-
trag auf Akteneinsicht und die Gebührenerhebungist der Widerspruch

zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Be-
scheides bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) AöR, Vorstands-
vorsitzende Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Holzmarktstraße 15-17,
10179 Berlin, zum Aktenzeichen F-RC 19/00372, schriftlich oder zur

Niederschrift zu erheben.

Es wird darauf hingewiesen, dassbei schriftlichem Widerspruch die Wi-
derspruchsfrist nur gewahrt ist, wenn der Widerspruchinnerhalb dieser
Frist bei der vorgenannten Stelle eingegangenist.

Bitte beachten Sie, dass der Widerspruch nicht per EMail eingelegt
werden kann.
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Hinweis zum Datenschutz

Im Zuge Ihres IFG-Antrages haben wir Ihre Daten, die sich aus Ihrer
Anfrage ergeben sowie ggf. zur Ergänzungbei Ihnen nachgefragt wur-

den, bei uns gespeichert. Diese werdenfür einen Zeitraum von 10 Jah-

ren gespeichert und danach gelöscht. Wir speichern diese Daten auf-
grund Art. 6 Abs. 1 S. 1f) DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 S. 1c) DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse besteht in der effektiven Bearbeitung von
Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz.

Grundsätzlich werden die personenbezogenen Daten, die wir verarbei-
ten, so lange gespeichert, wie sie für die jeweiligen Zwecke, für die sie
erhoben wurden, benötigt werden. Wenn eine gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht (z.B. aus steuerlichen Gründen) besteht, werden hierfür
erforderliche personenbezogeneDatenfürdie Dauerdieser Äufbewan-

rungsfrist gespeichert.

Sie haben, je nach den Gegebenheiten des konkreten Falls, folgende
Datenschutzrechte:

— Die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenenDaten zu verlangen;
— Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-

ben, der Verarbeitung zu widersprechen;
- Die Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren und sich ggf.

bei dieser zu beschweren.

Für Rückfragen können Sie sich an den Vorstandsstab Datenschutz der
BVGunterinfo-datenschutz@bvg.de wenden.

Für die verzögerte Bearbeitung Ihres Antrags bitten wir um Entschuldi-

gung.
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